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Das Staatliche Bauamt Bamberg plant den Ausbau der St 
2204 zwischen Gemünda und Dietersdorf. Mit dem Ausbau 
sind u.a. folgende wasserrechtliche Tatbestände verbunden:

1.	� Beeinflussung des Hochwasserabflusses durch die Ver-
legung der Straße in den Talbereich der Rodach

2.	� Umgestaltung der Rodach, des Geiersbaches und eines 
namenlosen Gewässers

3.	 Errichtung einer neuen Brücke über die Rodach

Die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c UVPG und 
Art. 83 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes 
(BayWG) hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeits-
prüfung nach dem UVPG für die o.g. Tatbestände nicht 
erforderlich ist, da von dem Vorhaben bei Berücksichti-
gung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung ge-
mäß Art. 83 Abs. 3 Satz 3 BayWG nicht selbstständig an-
fechtbar ist.

Coburg, 12.02.2010
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